
Produkt-Steckbrief augenPLUS

Tarif 541

Leistungen augenPLUS (Tarif 541)

Zielgruppe
Alle Versicherten der AOK PLUS die sich über den gesetzlichen Schutz hinaus 
gehend gegen die finanziellen Folgen einer Krankheit absichern wollen. Versicherte der 
AOK PLUS sind versicherte Mitglieder und in diesem Rahmen Familienversicherte.

Versicherungs-/
Annahmefähigkeit

Aufnahmefähig und versicherungsfähig sind Personen, die zum Berechtigtenkreis 
eines Kooperations- oder Kollektivpartners des Münchener Verein für diesen Tarif 
gehören oder von einem solchen im Rahmen eines Kollektivvertrages in diesen 
Tarif vermittelt werden.

Tarif 541 kann nur gemeinsam mit einer die gesetzliche Krankenversicherung 
ergänzenden Versicherung oder einer Privaten Pflegezusatzversicherung der 
Münchener Verein Krankenversicherung a. G. oder zu einem entsprechend bereits 
bestehenden Tarif abgeschlossen werden. Zu diesen Tarifen zählt nicht die Aus-
landsreisekrankenversicherung.

Tarif 541 darf nicht neben einem Versicherungsschutz für Sehhilfen oder 
Refraktive Chirurgie bei einer Privaten Krankenversicherung abgeschlossen 
oder fortgeführt werden.

Eintrittsalter

Mindesteintrittsalter Ab Geburt.

Höchsteintrittsalter In jedem Alter abschließbar.

Leistungen

Sehhilfen Sehhilfen zum Ausgleich einer Fehlsichtigkeit: Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen 
sowie Sport- oder Schwimmbrillen.

Refraktive Chirurgie
(auch Laser-OP)

Operationen am Auge zur Behebung einer Fehlsichtigkeit, die die Gesamtbrechkraft 
verändern (z. B. LASIK, LASEK, Operationen zur Einsetzung einer künstlichen Linse), 
ärztliche Leistungen (soweit sie im Rahmen der Gebührenordnung für Ärzte berech-
net werden dürfen) sowie die mit diesen im Zusammenhang stehenden verordneten 
Arznei- und Verbandmittel und eingesetzten Implantate (z. B. Intraokular linsen).

Leistungs-Details

•  100 % der erstattungsfähigen Aufwendungen bis zu 150 € innerhalb von jeweils 
zwei aufeinanderfolgenden Jahren, unabhängig von einer Sehschärfenänderung.

•  Von der AOK PLUS erbrachte Leistungen werden auf die erstattungsfähigen 
Aufwendungen angerechnet.

Besonderheiten

Einfacher Online-Abschluss
• Bequem rechnen.
• Sofort Versicherungsschutz beantragen.
• Schnelle Policierung.

Mindestvertragsdauer 2 Versicherungsjahre.

Gesundheitsprüfung Keine.

Wartezeit Keine.

Münchener Verein Krankenversicherung a. G.
Pettenkoferstr. 19 · 80336 München
info@muenchener-verein.de
www.muenchener-verein.de 67
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Es gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen. Diese Unterlagen stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.
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Es gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen. Diese Unterlagen stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.


